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Die Abgeordnete zum Nationalrat Haager hat am 26. Feber 1993 unter 
der Nr. 4359/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 
betreffend Gutachten über das Fehlen der linken Hand bei einem 

Schulkind gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"Warum stellt Ihrer Ansicht nach bei einem Kind im Volksschulalter 
das Fehlen einer Hand nur eine "gewisse" Beeinträchtigung dar, 
aber keine "wesentliche" oder "erhebliche" Beeinträchtigung?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Eine Beantwortung dieser Frage ohne Kenntnis der jeweiligen kon

kreten Umstände ist grundsätzlich nicht möglich. 

In dem der Anfrage zugrundeliegenden Fall wurde meinem Ressort vom 

Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie der entsprechende 

Familienbeihilfenakt mit dem Ersuchen um Stellungnahme übermit
telt. 

In der auf Grund der Aktenlage erfolgten Stellungnahme der zustän

digen Fachabteilung meines Ressorts wurde keineswegs übersehen, 

welche Auswirkungen das Fehlen einer Hand für ein Schulkind hat, 

gleichzeitig aber die Ansicht vertreten, daß unter der Vorausset-
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zung einer altersentsprechenden körperlichen und geistigen Ent

wicklung trotz der Behinderung ein erfolgreicher Abschluß der 

Pflichtschulausbildung erzielt werden könntee 

Die rechtliche Beurteilung des Vorliegens der Voraussetzungen für 

einen Anspruch auf erhöhte Familienbeihilfe nach dem Familienla

stenausgleichsgesetz einschließlich der Wertung der Ergebnisse des 

Ermittlungsverfahrens fällt jedoch nicht in die Kompetenz meines 

Ressortse 
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